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(Belgisches Staatsblatt vom 25. November 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


18. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Strafprozessgesetzbuches, des Artikels 43 § 2;

	Aufgrund des Strafprozessgesetzbuches, der Artikel 21bis, 21ter, 21quinquies und 28bis;

	Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Artikels 33;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. Februar 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 20. Februar 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 65/2023 der Datenschutzbehörde vom 24. März 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.733/16 des Staatsrates vom 28. März 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten, der für die Verarbeitung Verantwortliche, die Kategorien verarbeiteter Daten und betroffener Personen, die Dauer der Aufbewahrung der Daten und die Personen, die Zugriff auf ihre verarbeiteten Daten haben, durch den allgemeinen rechtlichen Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten in Strafverfahren, vorgesehen in den Artikeln 21bis, 21ter, 21quinquies und 28bis des Strafprozessgesetzbuches, sowie durch Artikel 33 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt sind und somit eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt, zu der vorliegender Königliche Erlass Anlass gibt;

	Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Der Sachverständige, der gemäß Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches einen Bericht erstellt, der der Strafakte beigefügt wird, verwendet zu diesem Zweck das Muster, das vorliegendem Königlichen Erlass beigefügt ist.


	Art. 2 - Dieses Muster wird für alle Sachverständigenberichte verwendet, die gemäß Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches nach Inkrafttreten des vorliegenden Königlichen Erlasses angeordnet werden.


	Art. 3 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Königlichen Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 18. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT







Anlage zum Königlichen Erlass vom 18. Mai 2024 zur Ausführung von Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches


PSYCHOLOGISCHES GUTACHTEN

(Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches)

[VORNAME(N), NAMENSZUSATZ (NAMENSZUSÄTZE), NAME]


	Geburtsdatum
	Tag/Monat/Jahr

	Sachverständige(r)
	Name, Berufsbezeichnung und Zulassungsnummer

	Datum der Bestimmung des Sachverständigen
	Tag/Monat/Jahr

	Datum des Eingangs des Antrags
	Tag/Monat/Jahr

	Datum der Übermittlung des provisorischen Sachverständigengutachtens
	Tag/Monat/Jahr

	Äußerstes Datum für Anmerkungen des Rechtsanwalts
	Tag/Monat/Jahr

	Datum des Eingangs der Anmerkungen
	Tag/Monat/Jahr
oder
Bis zum Ablauf der Frist sind keine Anmerkungen eingegangen.

	Datum der Hinterlegung des Berichts
	Tag/Monat/Jahr

	Datum der Übermittlung der Abschrift an den Rechtsanwalt
	Tag/Monat/Jahr



Am [Tag/Monat/Jahr], wurde(n) der/die Unterzeichnete(n),

[Name]

[Berufsbezeichnung]

von [Name], [Funktion], in [Ort] als Sachverständiger/Sachverständige mit der psychologischen Begutachtung folgender Person beauftragt: 


[VORNAME(N), NAMENSZUSATZ (NAMENSZUSÄTZE), NAME]


geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Ort], [Land],

wohnhaft in [Ort, Straße],

Staatsangehörigkeit [Staatsangehörigkeit],

der/die sich zum Zeitpunkt des Gutachtens in [Einrichtung/Adresse, Ort] aufhält.

Die Untersuchung wurde am [Daten der Gespräche mit der betreffenden Person] vorgenommen.

Die Gerichtsakte wurde am [Daten der Einsichtnahme] eingesehen.


Die betreffende Person wird folgender Tat(en) beschuldigt:

[Qualifizierung der Taten, wie im Antrag beschrieben]


Antrag

[Schreiben Sie den Antrag der auftraggebenden Behörde wortgetreu nieder. Im Rahmen von Artikel 43 § 2 des Strafprozessgesetzbuches muss mindestens eine Risikobewertung vorgenommen werden.]


Verfügbare und eingesehene Unterlagen

Vorerwähnte Frage(n) wurde(n) nach Einsicht in folgende Unterlagen/Quellen beantwortet:

· Gerichtsakte über die aktuellen Taten (Strafregister, polizeiliche Ermittlung, Gerichtsverfahren, Auskünfte über das Opfer)*[footnoteRef:1] [1:  Die mit einem Sternchen ("*") versehenen Felder sind Pflichtfelder.] 

Begründung, falls diese Quelle oder Teile dieser Quelle nicht eingesehen wurden:

	
	



· Gespräch mit der betreffenden Person*
[Datum des Gesprächs/Daten der Gespräche]*
[Anzahl Gespräche]*
Begründung, falls diese Quelle nicht eingesehen wurde:

	
	



Außerdem wurden folgende Unterlagen eingesehen:

· Gerichtsakte über frühere Taten
[Geben Sie an, um welche früheren Taten es sich handelt.]


· von Dritten übermittelte Informationen (Fremdanamnese)
[Geben Sie an, wer befragt wurde, auf welche Weise und in welcher Beziehung der Dritte zu dem Beschuldigten steht.]
[Datum und Dauer des Gesprächs/der Gespräche]

· Schulberichte

· Berichte über stationäre psychiatrische Behandlungen
[Einrichtung, Aufenthaltsdauer, ...]

· Berichte über ambulante psychiatrische oder psychologische Begleitung
[Einrichtung, Begleitzeitraum, ...]

· Disziplinarberichte während der Haft

· Berichte des psychosozialen Dienstes

· vorherige Sachverständigenberichte
[Geben Sie an, wann dieser Bericht hinterlegt wurde und welche Fragen dieser Begutachtung zugrunde liegen.]

· Sonstiges, bitte präzisieren:

	
	



BEMERKUNG: Geben Sie im Bericht deutlich an, aus welcher Quelle die Information stammt (Gespräch, Gerichtsakte, ...).


1.	RECHTFERTIGUNG UND ZWECK DER UNTERSUCHUNG

[Rechtfertigung und Beschreibung des Untersuchungszwecks, einschließlich der Relevanz der testpsychologischen Untersuchung als Ergänzung zur Risikobewertung]


2.	MITWIRKUNG BEI DER UNTERSUCHUNG UND DEREN ZUVERLÄSSIGKEIT

[Der Sachverständige beurteilt die Mitwirkung der betreffenden Person bei vorliegender Untersuchung sowie die möglichen Faktoren, die ihre Mitwirkung oder die Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse beeinträchtigt haben könnten.]


3.	BIOGRAFISCHE ANAMNESE

[Geben Sie die Informationen der betreffenden Person und, sofern verfügbar, die Informationen Dritter aus der Akte und den Gesprächen an.]

Denken Sie an folgende Aspekte:
- allgemeine und erweiterte Familienanamnese,
- frühe Entwicklungsanamnese,
- Beziehungsanamnese (Eltern/Erzieher, Geschwister, Gleichaltrige, [ehemalige] Partner),
- (psycho-)sexuelle Anamnese,
- Sozialanamnese (Schulzeit, Arbeit, soziale Beziehungen),
- aktuelle soziale Lage zum Zeitpunkt der angelasteten Taten (Wohnsituation, Finanzen, Krankenversicherung, Arbeit usw.),
- gerichtliche Vergangenheit,
- medizinische Anamnese (relevante somatische Aspekte: Ist eine zusätzliche ärztliche/psychiatrische Untersuchung erforderlich, muss dies ebenfalls angegeben und begründet werden),
- Suchtanamnese,
- für vorliegende Risikoanalyse relevante Aspekte in Bezug auf die geistige Gesundheit.


4.	HALTUNG HINSICHTLICH DER ANGELASTETEN TATEN


5.	KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT

Berücksichtigen Sie unter anderem Folgendes:
- 	Gesamteindruck: unter anderem Aussehen, Pflege, Tätowierungen usw.,
- 	Haltung während des Gesprächs, auffällige Verhaltensweisen und Kontaktmerkmale sowie ihre Entwicklung und mögliche Vertiefung und spezifische Interaktion mit dem Untersuchenden. Dabei handelt es sich um Verhaltensmuster und um Themen, die während der Gespräche auftreten beziehungsweise dominieren,
- 	Beschreibung von Aspekten gegenseitiger Interaktion und von (Beispielen für) Auswirkungen charakteristischer Aspekte der betreffenden Person auf den Kontakt während des Gesprächs,
- 	Persönlichkeitsaspekte und psychische Funktionen, denken Sie (sofern relevant) an Aspekte wie:
· Stimmung und Affekt,
· Kontaktqualität und Kontaktfähigkeit,
· Spracheignung und logisches Denken,
· kulturübergreifende Aspekte,
· Sorgen, Realitätstests,
· Gewissen, Einfühlungsvermögen,
· Verletzlichkeit, Egozentrik, Abhängigkeit,
· Aggressions- und Emotionsregulation,
· Impulsivität,
· Wahrnehmung von Sexualität,
· Selbstbild, Fremdbild, Mentalisierungsfähigkeit,
· gesunde Aspekte in der Persönlichkeitsentwicklung,
· Bindungsstil und kognitive Schemata,


· Bewältigungsstil und Abwehrschemata.

[Dieser Teil enthält keine Beschreibungen oder Zusammenfassungen des Lebenslaufs oder der angelasteten Taten. Formulieren Sie Ihre Bemerkungen in Form von Hypothesen als Grundlage für die folgenden Teile.]

6. 	KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG, EINSCHLIESSLICH TESTPSYCHOLOGISCHER UNTERSUCHUNG

[Nicht alle Teile der klinisch-psychologischen Untersuchung sind für jede Akte relevant; die Notwendigkeit dieser Untersuchung muss vom Sachverständigen selbst beurteilt werden (siehe weiter oben).]

Berücksichtigen Sie unter anderem Folgendes:

Kognitive Untersuchung

Zielsetzung
Angewandte validierte Methodik
Präsentation der Testergebnisse
Schlussfolgerung

Persönlichkeitsuntersuchung

Zielsetzung
Angewandte validierte Methodik
Präsentation der Testergebnisse
Schlussfolgerung

Differenzialdiagnostische Überlegungen

Argumentation
Bei zusätzlicher differenzialdiagnostischer Untersuchung:
Zielsetzung
Angewandte validierte Methodik
Präsentation der Testergebnisse
Schlussfolgerung
Gutachten (einschließlich des Gutachtens zu eventuell angezeigten zusätzlichen Untersuchungen)

7.	RISIKOBEWERTUNG

[Die Risikobewertung umfasst zwei untrennbar miteinander verbundene Phasen. Die erste Phase besteht darin, das Risiko eines allgemeinen Rückfalls (neue Straftat, die sich von der ersten Straftat unterscheidet) und eines spezifischen Rückfalls (Wiederholung derselben Straftat) zu bewerten. Dieses Rückfallrisiko muss mithilfe eines validierten und strukturierten Instruments zur Risikobewertung ermittelt werden, das eine solche Einschätzung ermöglicht.

Darüber hinaus müssen die nach Ansicht des Sachverständigen plausibelsten Risikoszenarien untersucht werden. Hierbei geht es hauptsächlich um die Beantwortung folgender Frage: Wann und unter Einfluss welcher Faktoren ist das Rückfallrisiko bei dieser Person zum jetzigen Zeitpunkt oder in mehr oder weniger naher Zukunft höher oder niedriger?

Bei der Bewertung dieser Phasen werden zunächst - gemäß dem Risk-Need-Responsivity model[footnoteRef:2] - die statischen und dynamischen Risikofaktoren berücksichtigt, die laut ihrer Untersuchung mit einem zukünftigen strafbaren Verhalten in Verbindung stehen. Anschließend werden bei der Risikoanalyse auch schützende oder risikomindernde Faktoren berücksichtigt. Diese Schutzfaktoren müssen zunächst mithilfe eines validierten und strukturierten Instruments bewertet werden. [2:  Siehe u.a. Smid, W. e.a. (2014). Gestructureerde Risicotaxatie: Noodzakelijker wijs. De Psycholoog, September 2014, SS. 28-39.] 


Die Gesamtheit dieser Bewertungen bildet die allgemeine Risikoprognose, die zu einem Risikoniveau, wie mithilfe des verwendeten Instruments bestimmt, und zu einer Schlussfolgerung in Bezug auf die Risikoszenarien führt.

Eine Risikoanalyse betrifft immer die Bewertung des Rückfallrisikos und ist daher nur anwendbar, wenn die angelasteten Taten als erwiesen erklärt werden. Der Sachverständige muss dies in seinem Bericht deutlich angeben.]


Dieser Teil umfasst mindestens Folgendes:

-	Einschätzung des Rückfallrisikos, jeweils mit Vermerk und Messziel des Instruments,

-	Einschätzung der vorhandenen Schutzfaktoren, jeweils mit Vermerk und Messziel des Instruments,

-	Schlussfolgerung der Risikoanalyse und der Risikoszenarien.



"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe." [Wenn der bestimmte Sachverständige nicht im nationalen Register der gerichtlichen Sachverständigen eingetragen ist.]

[Ort, Tag, Monat, Jahr]
[Unterschrift des Sachverständigen]
